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Kolonialbeomtengeset3.
Vom 8. Juni 1910.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen ufsw.,
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags,
was folgt:

Allgemeine Vorschriften.
§ 1. Auf die Beamten, die für den Dienst eines Schutzgebiets angestellt sind (Kolonial-=

beamten), und ihre Hinterbliebenen finden, soweit sich aus diesem Gesetze nicht ein anderes ergibt,
die Vorschriften des Reichsbeamtengesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1907 S. 245) und des Beamten-


